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� Das von der Deutschen Forschungsgemein-

schaft (DFG) geförderte System der Sondersam-

melgebiete besteht als dauerhafte Einrichtung

seit 1965.1 In den unmittelbaren Nachkriegsjah-

ren war es das Ziel, die auch aufgrund der Kriegs-

folgen lückenhafte Versorgung der deutschen

Wissenschaft mit Forschungsliteratur durch ein

arbeitsteiliges System von Sammelschwerpunk-

ten rasch und deutlich zu verbessern. Fachliche

wie regionale Gesichtspunkte spielten in diesem

Sondersammelgebietssystem (SSG) eine glei-

chermaßen wichtige Rolle.

Der weitere Ausbau der SSG-Förderung in den

1960er- und 1970er-Jahren konzentrierte sich

dann auf die spezielle bis hochspezielle sowie in

steigendem Umfang auf die im Ausland erschie-

nene Literatur. Die relevanten Titel sollten mit

mindestens einem Exemplar in einer Bibliothek

der Bundesrepublik verfügbar sein, sodass sie

über Fernleihe dann bei Bedarf jeweils vor Ort zur

Verfügung gestellt werden konnten.

Herauskristallisiert hatten sich nach Anne Lipp im

Laufe der vergangenen 50 Jahre einige Grundätze

der Sondersammelgebiete: Reservoir-Funktion,

fachübergreifender Sammelplan, Vollständig-

keit, überregionale Verfügbarkeit, Nachhaltigkeit,

Nachweis und Erschließung, Konzentration auf

die im Ausland veröffentlichte Literatur, anteilige

Finanzierung durch die DFG und die SSG-Biblio-

theken (75 Prozent zu 25 Prozent), fachliche Au-

tonomie der SSGs. Beschafft werden gemäß den

DFG-Richtlinien Monographien und Zeitschriften,

ferner graue Literatur.

Nach der Wiedervereinigung wurde das SSG-Sys-

tem durch Verlagerung einiger Sammelschwer-

1 Vgl. dazu den jüngsten kompakten Überblick von LIPP, Anne: Auf
dem Prüfstand: Das DFG-geförderte System der Sondersammel-
gebiete wird evaluiert. In: ZfBB 57 (2010) H. 5, S. 235-244.

punkte an Bibliotheken in den neuen Bundeslän-

dern modifiziert. Zurzeit sind 24 Universalbiblio-

theken, 12 Spezialbibliotheken und drei Zentrale

Fachbibliotheken in das System der Sondersam-

melgebiete involviert, bei insgesamt 110 einzel-

nen Sondersammelgebieten. Seit 1998 traten

ergänzend zu den SSGs als neue Förderangebote

die Virtuellen Fachbibliotheken und (ab 2004) die

Nationallizenzen hinzu. Dadurch sind die digita-

len Ressourcen und Medien in das SSG-System

stärker einbezogen. Der digitale Wandel hat auch

wesentlich dazu beigetragen, dass die DFG ihr

SSG-System 2010 einer Evaluierung unterzog.2

Vor allem zielten die Empfehlungen der Experten-

kommission darauf ab, künftig die digitalen Ver-

öffentlichungen wesentlich stärker in das System

zu integrieren (Prinzip: e-only), sodann: anstelle

des Prinzips der Vollständigkeit die aktuellen

Erwartungen und die tatsächlich existierende

Nachfrage der nutzenden Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler zugrunde zu legen. „Fach-

informationen als forschungsnaher Service“3 ist

nunmehr das leitende Prinzip des aus dem SSG-

System weiter zu entwickelnden Systems: Fach-

informationsdienste für die Wissenschaft.

Im Folgenden nehmen Prof. Dr. Thomas Bürger

(Dresden) und Ralf Depping (Köln) zu diesem kon-

troversen Thema Stellung.

2 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft: Evaluierung des von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Systems der
Sondersammelgebiet. Empfehlungen der Expertenkommission
SSG-Evaluation auf Grundlage der Ergebnisse der Evaluierungs-
untersuchung der Prognos AG. Bonn 2011. http://www.dfg.de/
dfg_profil/foerderatlas_evaluation_statistik /programm_evalua-
tion/studien/studie_sondersammelgebiete/ (27.04.2013).

3 Vgl. KÜMMEL, Christoph: Nach den Sondersammelgebieten: Fach-
informationen als forschungsnaher Service. In: ZfBB 60 (2013)
H.1, S. 5-15.
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Im Jahr 2015 wird der Sondersammelge-

bietsplan der DFG 50 Jahre alt. Die Struk-

turen reichen bis in die 1920er-Jahre zu-

rück, als die damalige Notgemeinschaft

der deutschen Wissenschaft die Literatur-

versorgung stützte. Das dezentrale Sam-

melsystem war also die Antwort auf zwei

Weltkriege und hat dazu beigetragen, dass

Deutschland nach zwei Tiefpunkten sei-

ner Geschichte zurück in die Weltgemein-

schaft der Forschung fand.

Als zentrale Selbstverwaltungsorganisa-

tion der deutschen Wissenschaft hat sich

die DFG auch heute, unter ungleich bes-

seren Voraussetzungen, zur Aufgabe ge-

macht, „die Wissenschaft in allen ihren

Zweigen“ zu fördern. Dazu zählte seit den

1960er-Jahren der bis heute gültige Son-

dersammelgebietsplan zur Spitzenver-

sorgung der Wissenschaften mit auslän-

discher Literatur, fachlich und geogra-

phisch aufgeteilt in 110 Sondersammelge-

biete an 39 Universal-, Spezial- und zentra-

len Fachbibliotheken. Veränderungen des

Systems reagierten auf die politische Re-

volution 1989, also die Wiedervereinigung

Deutschlands, und auf die digitale Revo-

lution, die Nutzung des World Wide Web

durch die Wissenschaften seit den 90er-

Jahren. Zuletzt hat die DFG die Sammlun-

gen und die zugehörigen Virtuellen Fach-

bibliotheken mit rund 14 Mio. EUR jährlich

gefördert; die Bibliotheken selbst bringen

erhebliche Eigenleistungen, die mit den

neuen Services in den letzten Jahren noch-

mals angestiegen sind.

Die gemeinsame Imagebroschüre der AG

Sondersammelgebietsbibliotheken aus

dem Jahr 2007 über Das Netzwerk der Son-

dersammelgebiete und virtuellen Fachbib-

liotheken kündigte den Wechsel des Pro-

gramms vom Primat umfassender Samm-

lung zum Primat digitaler Fachinforma-

tion bereits an. Beschrieben werden darin

weniger die Erwerbungen und deren Nut-

zen für die Wissenschaften als vielmehr

die neuen digitalen Dienstleistungen von

29 virtuellen Fachbibliotheken. Nationalli-

zenzen, Online-Content-Dienste, Digi-Zeit-

schriften, WEBIS und virtuelle Fachbiblio-

theken sind wesentliche Stichworte im Be-

richt des Jahres 2007. Nun, sechs Jahre

nach dieser Bilanz, sollen aus den Sonder-

sammelgebieten Fachinformationsdienste

werden und diese die wissenschaftlichen

Informationsinfrastrukturen signifikant

verbessern.

Nach einem mehrjährigen Evaluierungs-

und Diskussionsprozess haben die Gre-

mien der DFG beschlossen, an Stelle eines

auf Vollständigkeit zielenden Erwerbungs-

programms die aktuellen Bedürfnisse des

jeweiligen Faches in den Vordergrund zu

stellen. Fachliche Profile sollen wo immer

möglich und sinnvoll regionale Sammel-

ausrichtungen ersetzen, im Bereich der Li-

zenzierung von e-Medien werden künftig

Aufgaben gebündelt und zudem neue Ser-

vices wie die Digitalisierung einschlägiger

Bestände verstärkt gefördert. Die Flexibili-

sierung des Förderprogramms soll den zu-

ständigen Bibliotheken Spielräume für nut-

zerfreundliche Dienste eröffnen. Die Er-

gebnisse werden in Abständen von drei

bis fünf Jahren – wie in anderen Förderbe-

reichen auch – überprüft.

An die Stelle des klassischen und fest um-

rissenen Sammelprogramms treten also

flexibilisierte nutzerorientierte Dienste.

Auch wenn die Erwerbung des Spitzenbe-

darfs an ausländischen Monografien und

Zeitschriften fortgeführt, die Maxime „Voll-

ständigkeit“ in begründeten Fällen beibe-

halten werden kann, so stehen doch nun –

in einer Zeit nicht mehr des Mangels, son-

dern des Überflusses – die Qualität und

Aktualität der Information im Vordergrund.

Angesichts der Herausforderungen der di-

gitalen Transformation wird die elektroni-

sche Literatur- und Informationsversor-

gung prioritär gefördert.

Die von Bibliothekaren, Wissenschaftlern

und den Mitarbeitern der DFG seit Länge-

rem geführten Diskussionen über einen

Strukturwandel benötigten einen Anstoß,

um in konkrete Planungen und deren Um-

setzung zu münden. Es war die Doppelför-

derung in einigen Bereichen, die die DFG

zum Handeln zwang. Redundanzen muss-

ten abgebaut und die Interessen der Wis-

senschaftler angesichts des zunehmen-

den Wettbewerbs um Fördermittel deutli-

cher als bisher in den Vordergrund gestellt

werden. Perspektivisch sollen zudem die

ständig steigenden Kosten wenigstens ge-

dämpft werden – für projektförmige Inno-

vationen stehen die Türen der DFG ihren

Statuten gemäß immer weit offen, nicht

jedoch für den Ausgleich ungenügender

Grundfinanzierungen durch Unterhaltsträ-

ger.

Nun müssen die SSG-Bibliotheken über-

zeugende Anträge zur Fortsetzung des

Programms schreiben. Die Maßstäbe der

DFG und der Bibliotheken sind identisch:

die Zufriedenheit der Nutzer, der Wissen-

schaftler. Aus den Nachkriegsprogram-

men der SSG werden Zukunftsprogramme

für die Literatur- und Informationsversor-

gung. Wieder einmal ist ein Spagat zwi-

schen gesundem Konservatismus und not-

wendiger Innovation gefragt. Mit „nach-

haltender Nutzung“, diesem vor genau

300 Jahren geprägten Begriff, kennen sich

die Bibliotheken aus: ohne Nachhaltigkeit

keine Zukunftsfähigkeit, ohne Nutzung

kein Nutzen, keine funktionierende Infor-

mationsinfrastruktur. Ein klares Ja also für

leistungsstarke Fachinformationsdienste.

Pro

Thomas Bürger

Generaldirektor der Sächsischen Landes-

bibliothek – Staats- und Universitätsbibli-

othek Dresden, Honorarprofessor an der 

Fakultät Sprach-, Kultur- und Literaturwis-

senschaften der TU Dresden
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Contra

Ralf Depping 

Leiter des Dezernats Medienbereitstellung

Universitäts- und Stadtbibliothek Köln

Der geplante Umstieg von Sondersam-

melgebieten (SSGs) auf Fachinformati-

onsdienste (FIDs) wird wohl weder einen

Quantensprung überregionaler Litera-

turversorgung noch den Untergang des

Abendlandes auslösen. Dennoch ist diese

Reform deutlich mehr als nur ein Namens-

wechsel.

Bei allen positiven Detailregelungen wer-

den mit der Umstellung von SSGs zu FIDs

einige fundamentale Eckpunkte des bis-

herigen SSG-Systems in Frage gestellt,

deren Erhaltung auch innerhalb einer Re-

form möglich und wünschenswert gewe-

sen wäre. Zwei Elemente der zukünftigen

Förderpolitik haben unmittelbare Auswir-

kungen auf das gesamte bundesdeutsche

abgestimmte Bibliotheksnetz:

1. FIDs sollen zukünftig keinen Anspruch

an Vollständigkeit mehr erfüllen – im

Grundsatz hält die DFG auch einen Fach-

informationsdienst, der den vorsorgenden

Bestandsaufbau komplett aufgibt und sich

statt dessen auf andere Informations-

dienstleistungen konzentriert, für absolut

denkbar. Dies mag in Disziplinen, in de-

nen ernstzunehmende Forschung ohnehin

nicht mehr in Printform publiziert wird,

unproblematisch sein. Doch insbesondere

für die geistes- und sozialwissenschaftli-

chen Publikationsgepflogenheiten kann

dies mittelfristig nur als Risiko einge-

schätzt werden. Zwar hatten SSGs in der

Vergangenheit keinesfalls absolute Voll-

ständigkeit erreicht, aber sie haben sich

dem in einer Art relativer Vollständigkeit

angenähert.

2. FIDs sind nicht mehr zwingend auf län-

gerfristige Kontinuität ausgelegt. Stand

bei den bisherigen SSG-Anträgen eher die

Frage im Raum, in welcher Höhe gefördert

wurde, wird bei den FIDs die Option, dass

ein Förderantrag auch komplett abgelehnt

wird, oder auch die Möglichkeit, dass sich

konkurrierende Institutionen um einen FID

für die gleiche Disziplin bewerben, explizit

nicht ausgeschlossen. FID-Anträge sind

aus DFG-Sicht normale Projektanträge. Die

potentiell fehlende Kontinuität ist natürlich

nicht nur für die betreuenden Bibliotheken,

sondern insbesondere auch für andere Bi-

bliotheken sowie Wissenschaftler(innen),

die das System nutzen wollen, ein Prob-

lem.

In letzter Konsequenz hat sich die DFG da-

mit von dem Anspruch verabschiedet, mit

den SSG-Bibliotheken das System einer

verteilten deutschen Nationalbibliothek

zu unterstützen. Wissenschaftler(innen)

und andere Bibliotheken können sich nicht

mehr uneingeschränkt darauf verlassen,

dass SSG-Bibliotheken als Bibliotheken mit

Funktionen der 4. Stufe1 eine umfassende,

nachhaltige und dauerhafte Reservoirfunk-

tion wahrnehmen.

Die bisherigen SSGs agieren in einem

klar abgesteckten Regelungsrahmen. Den

Richtlinien ist relativ konkret zu entneh-

men, welche Erwartungshaltung an SSGs

gerichtet wird. Trotzdem gibt es schon

heute in der Praxis große Unterschiede

zwischen den zahlreichen SSGs, die im-

mer nur so gute Dienstleistungen bringen,

wie es die jeweilige Ausgestaltung in der

betreuenden Bibliothek zulässt. Oftmals

hängt dies letztlich an einer konkreten Per-

son. Die neuen FIDs haben einen deutlich

1 Vgl. Bibliotheksplan 1973. Entwurf eines umfas-
senden Bibliotheksnetzes für die Bundesrepublik
Deutschland. Berlin: Deutsche Bibliothekskonfe-
renz 1973.

größeren Spielraum, die Qualitätsunter-

schiede zwischen den einzelnen FIDs wer-

den sich mutmaßlich eher noch verstärken.

Völlig unstrittig ist, dass das jahrzehnte-

alte SSG-System Reformbedarf aufwies.

Die letzte grundlegende Reform – ange-

stoßen durch das DFG-Memorandum von

19982 – führte insbesondere zur Entwick-

lung der Virtuellen Fachbibliotheken VIFAs.

Das Hauptanliegen dieser Reform, die In-

tegration elektronischer Informationsres-

sourcen in den Informationsauftrag der

SSGs, stößt jedoch immer noch an fakti-

sche Grenzen, die auch von den FIDs nicht

überwunden werden können: Solange ein

wesentlicher Anteil der elektronischen wis-

senschaftlichen Publikationen lizenzpflich-

tig erscheint, wird es keine Möglichkeiten

geben, diese umfassend und vollständig

überregional zur Verfügung zu stellen. Eine

vollständige Übertragung des umfassen-

den Auftrags der SSGs vom Printbereich

auf die digitale Welt ist de facto nicht mög-

lich (und wird von der DFG auch gar nicht

angestrebt). Die meisten VIFAs haben den

Sprung zu einer in der jeweiligen Fach-

community etablierten und anerkannten

Informationsquelle nicht geschafft, da sie

die wichtigste Erwartung ihrer Kunden,

den unmittelbaren direkten Volltextzugriff,

nicht erfüllen können.

Uneingeschränkt zu begrüßen ist der Um-

stand, dass FIDs deutlich größere Flexibi-

lität in der Verwendung der DFG-Gelder

haben und somit die künstliche Trennung

zwischen Bestandsaufbau (mit jährlichen

SSG-Anträgen) und den sonstigen Informa-

tionsdienstleistungen (finanziert über Pro-

jektanträge) aufgehoben wird. Doch wird

der Gesamtetat für diese Förderlinie nicht

wesentlich angehoben, d.h. Investitionen

in neue (elektronische) Dienstleistungen

gehen oftmals zu Lasten der zur Verfügung

stehenden Erwerbungsmittel. Auch ist das

Antragsverfahren keinesfalls einfacher und

unbürokratischer geworden.

2 Deutsche Forschungsgemeinschaft: Weiterent-
wicklung der überregionalen Literaturversorgung.
Memorandum. In: ZfbB, 45, 1998, S. 135-161.
Vgl. auch http://www.dfg.de/download/pdf/
dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/down-
load/memo.pdf.


